
Fragenkatalog an die Stormarner Städte und Gemeinden 
zur potentiellen Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 

Stadt / Gemeinde Ausgefüllt durch (Name, Funktion) 

Telefon Email 

Politische Gremienberatung als Grundlage dieser Antworten (Art, Datum) 

1. Sehen Sie in Stormarn das Erfordernis einer neu zu gründenden kommu-
nalen Wohnungsbaugesellschaft, die bezahlbaren Wohnraum für breite
Schichten der Bevölkerung zu Verfügung stellt?

 Ja  Nein

2. Wünschen Sie sich in Ihrem Stadt- oder Gemeindegebiet neue Wohnun-
gen, die durch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gebaut und
verwaltet würden? Wenn ja, wie viele in den nächsten 10 Jahren?

 Ja  Nein Wenn „Ja“, Anzahl: ___________ 

Die Anzahl der Wohnungen, die sich die beteiligten Städte und Gemeinden insgesamt wünschen, würde 
als unternehmerische Zielgröße der Gesellschaft für einen Zeitraum von 10 Jahren definiert werden. 

3. Sind Sie grundsätzlich bereit, neben dem Kreis Stormarn und anderen
Städten und Gemeinden Gesellschafter einer kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft zu werden?
(zunächst unabhängig von der konkreten Ausgestaltung einer solchen Gesell-
schaft, die im folgenden Gründungsprozess zusammen zu entwickeln wäre)

 Ja  eher Ja  eher Nein  Nein

Für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die als juristische Person handlungsfähig sein soll, ist die 
Gründung einer juristischen Person des privaten Rechts erforderlich. Rechtsformen, die infrage kommen 
sind u.a. Gesellschaft beschränkter Haftung (GmbH), eingetragene Genossenschaft, Aktiengesellschaft, 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und eingetragener Verein. 

4. Sind Sie grundsätzlich einverstanden, dass der Kreis Stormarn aus sei-
nem Kreisumlage finanzierten Haushalt eine Einlage in eine solche Woh-
nungsbaugesellschaft investieren würde?

 Ja  Nein  Weiß nicht

Der Landkreis Harburg hat ca. 16 Millionen Euro in die KWG Harburg investiert.
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Hinweis: die anschließenden Fragen brauchen nicht beantwortet zu werden, 
wenn bei Frage Nr. 3 „Nein“ ausgewählt wurde. 

5. Sind Sie bereit, eine entsprechende Eigenkapitaleinlage in Form einer
Geld- und/oder Sacheinlage (Grundstücke) an die Gesellschaft zu leisten?

 Ja  Nein

Die quantitative Zielgröße der Wohnungen aller Städte und Gemeinden lässt eine Annahme zu, wie hoch 
die Eigenkapitalquote für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft sein muss, um die gewünschten Bau-
vorhaben umzusetzen. Außerdem muss eine Geschäftsstelle inkl. aller Gehälter der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft unterhalten werden. Bei der KWG Harburg sind dies derzeit ein 
Geschäftsführer, drei Immobilienmanager und ein Betriebswirt sowie u.a. Betriebs- und Mietkosten. 

Beim Beispiel der KWG Harburg ist von einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 50 m²/WE und 
1.000 Wohnungen für einen Zeitraum von 6-7 Jahren ausgegangen worden. Die hieraus errechnete Ge-
samtwohnfläche von 50.000 m² multipliziert mit einem angenommenen Quadratmeterpreis von 2.800 €/m² 
inkl. Grundstück ergab ein erforderliches Geschäftsvolumen von rund 140 Mio. € (wobei der Preis aktuell 
sicher nach oben korrigiert werden müsste). Die Gesellschafter sind von insgesamt ungefähr 35 % Eigen-
kapital ausgegangen, das in seiner Höhe jeweils an der Wohnungszielgröße der einzelnen Kommune ori-
entiert war.  

Beispielsweise wünscht sich eine Kommune 80 Wohnungen in unterschiedlicher Größe und davon anteilig 
50 % sozial geförderten Wohnraum. Die Eigenkapitalsumme würde sich entsprechend über die durch-
schnittliche Wohnungsgröße von 50 m²/WE multipliziert mit der Anzahl 80 ergeben, sodass sich bei 4.000 
m² Wfl. und einem heute aktuell entsprechenden Kostenansatz von ca. 4.000 € / m² Wfl. eine Investition 
von ungefähr 16 Mio. € ergeben würde Ob die Eigenkapitalquote von ca. 35 % - wie bei der KWG Harburg 
– hier genauso verabredet würde, oder aufgrund der aktuellen Zinslage und der jeweiligen Haushaltslage
höher sein müsste, ist verhandelbar.

6. Sind Sie bereit, ein entsprechendes Ausfall- und Insolvenzrisiko der Ge-
sellschaft mitzutragen?

 Ja  Nein

Je nach Wahl der Gesellschaftsform könnte es zukünftig zu Liquiditätsproblemen kommen, die durch die 
Gesellschafter ausgeglichen werden müssen. Solche Risiken bestehen grundsätzlich, wobei bei der etwai-
gen Entwicklung einer Gesellschaft die Eintrittswahrscheinlichkeiten konkret abgeschätzt werden müssten. 

7. Ihre Kommune wäre im Laufe des Zielzeitraums aufgerufen, neben einer
Geldeinlage (Stammkapital) auch baureife Grundstücke an die Wohnungs-
baugesellschaft zu liefern, um sie von der Gesellschaft bebauen zu las-
sen. Würden Sie sich entsprechend in der von Ihnen genannten Zielgröße
für Wohnungen verpflichten, Baugrundstücke an die Wohnungsbaugesell-
schaft zu geben?

 Ja  Nein

ausschließlich Sacheinlage
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8. Unterstützen Sie einen Anteil von 30 bis 50 % sozialgefördertem Wohn-
raum im Verhältnis zum freifinanzierten Anteil?

 Ja  Nein, lieber mehr geförderter Wohnungsbau

 Nein, lieber weiniger/kein geförderter Wohnungsbau

9. Unterstützen Sie vor dem Hintergrund des Flächensparziels der Bundes- 
und der Landesregierung sowie des Klimaschutzes verdichtete und mehr-
geschossige Bauweisen in Ihren Kommunen, vorrangig im Innenbereich
Ihrer Ortslage(n)?

 Ja  Nein

10. Unterstützen Sie für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft das Ge-
winnmaximierungsprinzip als unternehmerische Zielsetzung? Ein erwirt-
schafteter Gewinn kann in weitere Neubauprojekte investiert werden, zum
Werterhalt bestehender Immobilien eingesetzt werden oder an die Gesell-
schafter ausgeschüttet werden.

 Ja  Nein  Weiß nicht

Es kann bei der Gründung und bei der Zieldefinition von einem kommunalen Unternehmen wichtig sein, 
ob die Gesellschaft als ein öffentlicher Auftragnehmer nach § 99 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen einzuschätzen ist und somit dem Erfordernis zur Anwendung des öffentlichen Vergaberechts unter-
liegt. Aus Sicht der Verwaltung ist das Vergaberechtserfordernis das entscheidende Kriterium, ob eine 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft sich konkurrenzfähig am Markt bewegen und wirtschaftlich bauen 
kann. Insbesondere das serielle Bauen, bei dem vorzugsweise mit den gleichen Unternehmen bei ver-
schiedenen Projekten zusammen zu arbeiten wäre, gilt als eine der wesentlichen Stellschrauben für die 
Erstellung von kostengünstigem Wohnraum und wäre bei Anwendung des öffentlichen Vergaberechts 
schwer zu realisieren. 

11. Wäre es für Sie akzeptabel, nach Gründung einer Wohnungsbaugesell-
schaft und Einzahlung einer eigenen Einlage ggf. nicht prioritär mit Wohn-
raum versorgt zu werden?

 Ja  Nein

Es ist aktuell nicht abschätzbar, in welcher Reihenfolge Wohnungsbauten ggf. erstellt werden können. Das 
ist abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. der Bereitstellung von baureifen Grundstücken oder der 
Möglichkeit der Beauftragung leistungsfähiger Bauunternehmen. 
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Weitere Anmerkungen, Erläuterungen oder Fragen: 

Pro Stadt/Gemeinde ist bitte nur ein Fragenkatalog auszufüllen. 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragenkatalog bis zum 22.12.2023 an: 
wohnbuendnis@kreis-stormarn.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Thorsten Kuhlwein; Tel. 04531 / 160 1225 
(oder die oben angegebene Email-Adresse) 
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